Ordnung für das Anerkennungsjahr in der Gemeindediakonie,

der Jugendarbeit und der Religionspädagogik

für Absolven​ten und Absolventinnen

der kirchlich anerkannten Ausbildungsstätten

gemäß § 3 Abs. 4 des Diakonen‑ und Diakoninnengesetzes

Beschluss der Arbeitsrechtlichen Kommission vom 5. Februar 1997

Das Anerkennungsjahr in der Gemeindediakonie, der Jugendarbeit sowie der Reli​gionspädagogik für Absol​venten und Absolventinnen kirchlich anerkannter Aus​bildungsstätten (§ 3 Abs. 4 Diakonen‑ und Diakoninnengesetz vom 23. Oktober 1995) richtet sich nach den folgenden Bestimmungen:
§ 1

Das Anerkennungsjahr im Rahmen der Gesamtausbildung

(1) Das Anerkennungsjahr dauert ein Jahr und ist Teil der Gesamtausbildung. Ziel ist die kirchliche Anerkennung der Ausbildung. Gleichzeitig stellt es eine Vorbereitung für die nachfolgende berufsbegleitende Auf​bauaus​bildung dar, an deren Ende die Zweite Dienstprüfung steht. 

(2) Das Anerkennungsjahr muss spätestens zwei Jahre nach der theoretischen Aus​bildung beendet sein. Es kann nur in Ausnahmefällen auf Antrag und in Ab​sprache mit der Ausbildungsstätte unterbrochen werden.

(3) Das Anerkennungsjahr wird mit einem Kolloquium zur kirchlichen Anerken​nung abgeschlossen. 

§ 2

Ziele des Anerkennungsjahres

Das Anerkennungsjahr dient dem Anerkennungspraktikanten/der Anerkennungprakti​kantin vor allem zur schrittweisen Erschließung des Arbeits​feldes im kirchlichen Bereich. Dabei geht es um zunehmende Selbständig​keit, zum Überdenken und Erpro​ben einer christlichen Ausrichtung des pädagogischen Handelns, um Erfahrung der Um​setzung von theoreti​schem Wissen in prakti​sches Handeln, um Entwicklung eines eigenen sachge​mäßen Arbeitsstils durch kritisches Reflektieren der angewandten Metho​den und um Einübung der Bewältigung von Konfliktsituationen.

§ 3

Aufgaben der Praktikumsstelle

(1) Zwischen der Praktikumsstelle und dem Anerkennungspraktikanten/der Anerkennungspraktikantin wird eine Vereinbarung nach beiliegendem Muster abgeschlossen, die von der Aus​bildungsstätte bestätigt wird. Von den darin festgelegten Rege​lungen kann nur aus zwingenden Gründen und nur mit Zu​stimmung des Oberkirchenrats und der Ausbildungsstätte ab​gewichen werden. 

(2) Die Praktikumsstelle erstellt im Einvernehmen mit der Ausbildungsstätte und dem Anerkennungspraktikanten/der Anerkennungspraktikan​tin einen Ausbildungsplan. Dieser gilt während des Anerkennungsjahres als Dienstanweisung.

(3) Die Praktikumsstelle sorgt für die Freistellung des Anerkennungspraktikan​ten/der Anerkennungspraktikantin zur Studienzeit, im Regelfall 20 % der durch​schnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit. Für Religionspädagogen/Re​ligionspädagoginnen im Anerkennungsjahr wird das Unterrichtsdeputat auf 18 Wo​chenstunden reduziert. Die verbleibende Studienzeit ist neben der Vorbereitungs​zeit für den Unterricht bzw. die Arbeit im jeweiligen Arbeitsfeld dazu zu ver​wen​den, das Arbeitsfeld kennen zu lernen. Diese Studienzeit gilt als Arbeits​zeit.

Im jeweiligen Arbeitsfeld soll der Anerkennungspraktikant/die Anerken​nungsprak​tikantin mit dem/der Fachreferenten/‑referentin der Ausbildungs​stätte oder mit einem/einer von der Ausbildungsstätte bestimmten Anleiter/Anleiterin (im Bereich Religionspädagogik Mentor/Mentorin) zusammenar​beiten, um seine/ihre Arbeit planen und überprüfen zu können.

Die Freistellung gilt ebenfalls für Starthilfetage, Stu​dien​tage der Ausbildungs​stätte und für regelmäßige Beratungen mit dem Anleiter oder der Anlei​terin bzw. der Ausbildungsstätte. Der Besuch der Studientage ist Pflicht.

§ 4

Bestellung der Anleitung 

(1) Die Anleitung wird von Dozenten/Dozentinnen der Ausbildungsstätte wahrge​nommen. 

(2) In sonstigen Fällen wird die Anleitung vermittelt durch:

‑ den Oberkirchenrat ‑ Personaldezernat (Personalreferat)

‑ das Evangelische Jugendwerk in Württemberg ‑ Personalreferat.

§ 5

Aufgaben der Anleitung 

(1) Der Anleiter/die Anleiterin organisiert regelmäßig Beratungsgespräche mit dem Praktikanten/der Praktikantin. Außerdem achtet er bzw. sie darauf, dass die in § 3 Abs. 3 erwähnte Studienzeit gewährt wird und gibt Hilfe, diese im Sinne eines effektiven Lernens zu nutzen. Er/Sie hält Kontakt zur Ausbildungsstätte.

(2) Der Anleiter/die Anleiterin erstellt einen Abschlußbericht (ein bis zwei DIN A 4‑Seiten) und reicht ihn spätestens sechs Wochen vor dem Kollo​quium bei der Ausbildungsstätte bzw. beim Oberkirchenrat ein. 

Der Bericht ist mit dem Aner​kennungspraktikanten/der Anerken​nungspraktikantin zu besprechen. 

§ 6

Aufgaben des Anerkennungspraktikanten/der Anerkennungspraktikantin

(1) Die Aufgaben des Anerkennungspraktikanten/der Anerkennungsprakti​kantin im Einzelnen sind durch den Ausbildungsplan geregelt (§ 3 Abs. 2).

(2) Spätestens sechs Wochen vor dem Kolloquium hat der Anerkennungsprakti​kant/di​e Anerkennungsprakti​kantin der Ausbildungsstätte bzw. dem Oberkirchenrat (Aus​bildungs​dezernat) seinen/ihren Tätig​keitsbericht einzureichen. Bei der Abfassung kann er/sie durch den Anleiter/die Anleiterin beraten werden. 

In diesem Tätigkeitsbericht (15 bis 20 DIN A‑Seiten) soll Folgendes ent​halten sein:

‑
kurze Beschreibung des gesamten Arbeitsfeldes (z.B. Struktur der be​treffenden Gemeinde), in dem der Auftrag des Anerkennungspraktikanten/der Anerkennungs​praktikan​tin angesiedelt ist

‑
allgemeine Beschreibung des eigentlichen Dienstauftrages im Anerken​nungs​jahr

‑
Beschreibung eines diakonischen Aufgabenfeldes innerhalb des Dienstauftrags

‑
ausführliche kritische Reflexion eines Teilauftrags (Ausgangslage, Zielvor​stellung und ihre Begründung, das methodische Vorgehen, Kon​flikte und ihre angestrebte Lösung, Beurteilung der erreichten Ergeb​nisse, mögliche Weiter​entwicklung). 
      Damit soll die Beschreibung des Prozesses einer von dem Aner​kennungspraktikanten/der Aner​kennungspraktikantin über einen längeren Zeit​raum hinweg geleiteten Gruppe oder Schulklasse verbunden sein.

§ 7

Abschluss des Anerkennungsjahres

(1) Die Einberufung zum Abschlusskolloquium erfolgt durch die Ausbildungsstätte bzw. den Oberkirchen​rat.

(2) Das Kolloquium findet entweder in der Ausbildungsstätte oder vor einem Ausschuss statt, der vom Ober​kirchenrat berufen wird.

(3) Kann der Abschluss des Anerkennungsjahres nicht bestätigt werden, ist eine einmalige Wiederholung des Kolloquiums nach Verlängerung des Anerken​nungs​jahres möglich.

§ 8

Anwendung der Anerkennungspraktikantenordnung

Für das Anerkennungsjahr findet die Anerkennungspraktikantenordnung vom 

3. Februar 1993 (Abl. 55 S. 513) in der jeweils geltenden Fassung Anwendung, soweit sie nicht den vorstehenden Bestimmungen der §§ 1 bis 7 widerspricht. 

§ 9

Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1997 in Kraft. Gleich​zeitig treten die Richtlinien vom 30. Januar 1985 (Abl. 51 S. 339) außer Kraft.

